
 
S c h u l d b u c h k o n t o  f ü r  I n s t i t u t i o n e n  - M e r k m a l e

Rechtsform Jurist ische Personen Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) 

Gesellschaftszweck / -form Vermögensverwaltung, Unternehmen, Kreditinstitut Verein, gemeinnützig, mildtätig, kirchlich, 
öffentliche Einrichtung Verwaltung Wohnungseigentum 

Voraussetzung Registereintrag (Handels-, Vereins-, Genossenschafts-, Partnerschaftsregister) oder 
Anerkennung durch Aufsichtsbehörde

Verwaltung nach WEG, Grundbucheintrag und vorliegende 
Teilungserkärung

Unterlagen Kontoeröffnung 1. Antrag auf Kontoeröffnung mit Unterschriftenblatt der Konto-Verfügungsberechtigten  
(2 Vordrucke),  

2. Original oder beglaubigte Kopie des Registerauszuges oder Bescheinigung der 
Aufsichtsbehörde über vertretungsberechtigte Personen

1. Verwaltervertrag oder Beschluss über die Bestellung des 
Verwalters (Original oder beglaubigte Kopie) 

2. Antrag auf Kontoeröffnung mit Unterschriftenblatt/-blätter 
Spezifikationen befinden sich auf dem Infoblatt für WEG 

Sitz der Gesellschaft Grundsätzlich weltweit 
Kontoverbindung Europäischer Währungsraum 
Internetbanking Ja 
Telefonbanking Nein 
Verwahrung Alle Bundeswertpapiere außer USD-Anleihe 
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Übertragbarkeit auf Dritte2 Jederzeit 

B u n d e s w e r t p a p i e r e  f ü r  I n s t i t u t i o n e n  -  M e r k m a l e  
Rechtsform  Jurist ische Personen,  Wohnungseigentümergemeinschaften 

Gesellschaftszweck / -form Vermögensverwaltung, Unternehmen, Kreditinstitut Verein, gemeinnützig, mildtätig, kirchlich, öffentliche Einrichtung, Verwaltung Wohnungseigentum 

Bundeswertpapiere Tagesanleihe Finanzierungsschätze Tagesanleihe Finanzierungsschätze Bundesschatzbriefe1 Bundesobligationen1 
Kauf (Direkterwerb) über 
Finanzagentur 

Ab 50 EUR  
bis 250.000 EUR 
pro Adresse und 
Bankarbeitstag 

Nicht möglich für Kreditinstitute. 
Ansonsten ab 500 EUR bis 
250.000 EUR pro Adresse und 
Bankarbeitstag 

Ab 50 EUR bis 
250.000 EUR pro 
Adresse und 
Bankarbeitstag 

Ab 500 EUR bis 
250.000 EUR pro 
Adresse und Bank-
arbeitstag 

Ab 52 EUR ohne Limitierung Nur die zuletzt börseneingeführte 
Bundesobligation. Ab 110 EUR 
bis 250.000 EUR pro Adresse 
und Bankarbeitstag 

Verkauf / vorzeitige Rückgabe 
an Finanzagentur 

Bis zu 1 Mio. EUR 
pro Adresse und 
Bankarbeitstag 

Nicht möglich Bis zu 1 Mio. EUR 
pro Adresse und 
Bankarbeitstag 

Nicht möglich Nach dem ersten 
Laufzeitjahr bis zu 5.000 
EUR je Gläubiger innerhalb 
von 30 Zinstagen 

Täglich zum Einheitspreis der 
Frankfurter Wertpapierbörse als 
Festpreis und mit einmaliger 
Gebühr in Höhe von 0,4 % des 
Kurswertes 

Kauf über Kreditinstitute Nicht möglich Ab 500 EUR bis 250.000 EUR 
pro Adresse und Bankarbeitstag

Nicht möglich Ab 500 EUR bis 
250.000 EUR pro 
Adresse und Bank-
arbeitstag 

Ab 50 EUR ohne Limitierung Kein Mindestauftrag über Börse 
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Verkauf über Kreditinstitute Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Nach dem ersten 
Laufzeitjahr bis zu 5.000 
EUR je Gläubiger innerhalb 
von 30 Zinstagen 

Täglich zum aktuellen Kurs 

1 Für WEG: Direkterwerb über Finanzagentur nur wenn mehr als 50% Miteigentumsanteile von natürlichen Personen gehalten werden. 
2 Zwischen 2 Schuldbuchkonten gebührenfrei 
Für Bundeswertpapiere, die von Kreditinstituten der „Bietergruppe Bundesemissionen“ im Tenderverfahren gezeichnet werden beträgt das Mindestgebot 1 Mio. EUR 


